
Liste der Gewerbe, für die das Verfahren der Anerkennung nach § 373c GewO 
1994 Anwendung findet 

 

Vorabbemerkungen: 
Für die Prüfung der Anerkennung ist der im Antrag angeführte Gewerbewortlaut 
maßgebend.   
Sofern die Voraussetzungen der EU/EWR-Anerkennungsverordnung erfüllt werden, kann für 
nachstehend aufgelistete Gewerbe das Verfahren der Anerkennung nach § 373c GewO 1994 
in Anspruch genommen werden. Im Antrag ist ein aus dieser Liste aufgelistetes Gewerbe 
anzuführen. Der Gewerbewortlaut kann (auch) eingeschränkt werden (bspw. Gastgewerbe, 
eingeschränkt auf die Verabreichung von Speisen jeder Art und den Ausschank von 
Getränken).  
 

 Bäcker 

 Baugewerbetreibender hinsichtlich der ausführenden Tätigkeiten 

 Bestattung  

 Bildhauer  

 Binder 

 Blechblasinstrumenteerzeuger 

 Bodenleger 

 Bootsbauer  

 Brunnenmeister  

 Buchbinder 

 Chemische Laboratorien  

 Dachdecker  

 Damenkleidermacher 

 Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung 

 Drechsler 

 Drucker und Druckformenherstellung 

 Elektrotechnik 

 Erzeugung von pyrotechnischen Artikeln sowie Handel mit pyrotechnischen Artikeln 
(Pyrotechnikunternehmen) 

 Etui- und Kassettenerzeugung 

 Fleischer 

 Florist 

 Friseur und Perückenmacher (Stylist)  

 Gas- und Sanitärtechnik 

 Gastgewerbe 

 Getreidemüller 

 Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung 

 Glaser, Glasbeleger und Flachglasschleifer 

 Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler 

 Gold- und Silberschmiede 

 Gold-, Silber- und Metallschläger 

 Hafner  

 Harmonikamacher 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005869


 Heizungstechnik 

 Herrenkleidermacher 

 Herstellung und Aufbereitung sowie Vermietung von Medizinprodukten, soweit diese 
Tätigkeiten nicht unter ein anderes reglementiertes Gewerbe fallen, und Handel mit 
sowie Vermietung von Medizinprodukten 

 Herstellung von Arzneimitteln und Giften und Großhandel mit Arzneimitteln und 
Giften hinsichtlich des Großhandels mit Giften 

 Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler 

 Holzbaugewerbetreibender hinsichtlich ausführender Tätigkeiten 

 Holzblasinstrumentenerzeuger 

 Kälte- und Klimatechnik 

 Karosseriebau- und Karosserielackiertechniker 

 Kartonagewarenerzeugung 

 Keramiker  

 Klaviermacher  

 Kommunikationselektronik 

 Konditoren (Zuckerbäcker) einschließlich der Lebzelter und der Kanditen-, 
Gefrorenes und Schokoladewarenerzeugung  

 Kosmetik (Schönheitspflege)  

 Kraftfahrzeugtechnik  

 Kunststoffverarbeitung  

 Kupferschmiede 

 Kürschner 

 Lackierer 

 Ledergalanteriewarenerzeugung und Taschner 

 Lüftungstechnik 

 Maler und Anstreicher 

 Mechatroniker für Elektromaschinenbau und Automatisierung  

 Mechatroniker für Elektronik, Büro- und EDV-Systemtechnik  

 Mechatroniker für Maschinen- und Fertigungstechnik  

 Mechatroniker für Medizingerätetechnik 

 Metalldesign 

 Metalltechnik für Land- und Baumaschinen  

 Metalltechnik für Metall- und Maschinenbau  

 Metalltechnik für Schmiede und Fahrzeugbau  

 Milchtechnologie 

 Modellbauer 

 Oberflächentechnik  

 Orgelbauer  

 Pflasterer 

 Platten- und Fliesenleger 

 Reisebüros 

 Säckler (Lederbekleidungserzeugung) 

 Sattler einschließlich Fahrzeugsattler und Riemer 

 Schädlingsbekämpfung  

 Schilderherstellung  



 Schuhmacher 

 Spediteure einschließlich der Transportagenten 

 Spengler 

 Sprengungsunternehmen 

 Steinmetzmeister einschließlich Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher 

 Streich- und Saiteninstrumenteerzeuger  

 Stuckateure und Trockenausbauer  

 Tapezierer und Dekorateure 

 Textilreiniger (Chemischreiniger, Wäscher und Wäschebügler)  

 Tischler 

 Uhrmacher 

 Vergolder und Staffierer 

 Vulkaniseur 

 Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschließlich des Waffenhandels hinsichtlich 
nichtmilitärischer Waffen und nichtmilitärischer Munition  

 Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmer  

 Wäschewarenerzeugung 

 


